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zierung von wissenschaftlich-technischen Leistungen ab
zuschließen, wenn deren Ergebnisse von gemeinsamem 
Interesse sind. In diesen Verträgen sind insbesondere 
Festlegungen über die Zielstellung der jeweiligen Auf
gaben, über die Höhe der Beteiligung und über die 
Nutzung der Ergebnisse durch die Vertragspartner zu 
treffen. Diese Mittel sind aufgabengebunden zu ver
wenden.

§П

(1) Aufwendungen für wissenschaftlich-technische 
Leistungen sind aufgabenbezogen abzurechnen. Für die 
Kalkulierbarkeit der Kosten nach ihrer Art und Höhe 
sind in den Betrieben und Kombinaten die geltenden 
Kalkulationsrichtlinien zur Bildung von Industrieprei
sen analog anzuwenden. In Forschungs- und Rationali
sierungseinrichtungen sind alle planbaren Kosten kal
kulationsfähig, soweit sie direkt oder indirekt der 
Durchführung der wissenschaftlich-technischen Leistun
gen dienen. Als planbare Kosten gelten auch Betriebs
anteile zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung und 
andere freiwillige Versicherungen. Aufgaben, die nicht 
direkt oder indirekt der Durchführung der wissenschaft
lich-technischen Leistungen dienen (z. B. ’ finanzgeplante 
Warenproduktion, Rechnerleistungen, zentrale Koordi
nierung der internationalen Zusammenarbeit, zentrale 
Dokumentation und Information), sind kostenmäßig 
einschließlich der auf diese Aufgaben entfallenden Ge
meinkosten von den Kosten für wissenschaftlich-tech
nische Leistungen abzugrenzen und gesondert abzu
rechnen und zu finanzieren.

(2) Die Abrechnung der Aufwendungen betrieblicher 
Forschungs- und Entwicklungsstellen sowie von Be
triebsabteilungen für die Rationalisierung und Auto
matisierung für betriebliche wissenschaftlich-technische 
und Rationalisierungsaufgaben erfolgt auf der Grund
lage der bei der Lösung der jeweiligen Aufgabe ent
standenen Kosten unmittelbar zu Lasten der jeweiligen 
Finanzierungsquelle. Die Einzelheiten der innerbetrieb
lichen Finanzierung und Abrechnung sind vom Leiter 
des Betriebes entsprechend den geltenden Rechtsvor
schriften festzulegen.

(3) Die Abrechnung der Aufwendungen für wissen: 
schaftlich-technische Leistungen, die im Rahmen von 
Wirtschaftsverträgen durchgeführt werden, erfolgt auf 
der Grundlage von Preisen entsprechend Abschnitt VI 
dieser Anordnung.

(4) Soweit wissenschaftlich-technische Leistungen ge
mäß § 9 Abs. 1 dieser Anordnung ohne Wirtschaftsver
trag auf der Grundlage von Weisungen des übergeord
neten Organs durchgeführt werden, sind bei der Kalku
lation, Abrechnung und Stimulierung die Bestimmun
gen des Abschnittes VI dieser Anordnung analog anzu
wenden.

§12

(1) Die Bezahlung der Aufwendungen für wissen
schaftlich-technische Leistungen erfolgt nach Abnahme 
des Ergebnisses bzw. der festgelegten kontroll- und 
abrechnungsfähigen Teilleistungen. Bei Bezahlung von 
Teilleistungen sind gleichzeitig der Teilleistung entspre
chende anteilige Zahlungen auf den für die Gesamtauf
gabe gemäß § 13 Abs. 3 dieser Anordnung kalkulierten 
Prämiengrundbetrag festzulegen. Diese anteiligen Zah
lungen sind vorzunehmen, wenn die bis zu diesem Zeit
punkt erbrachten Leistungen der festgelegten Zielstel
lung entsprechen.

(2) Forschungs- und Rationalisierungseinrichtungen 
finanzieren die wissenschaftlich-technischen Leistungen 
bis zu ihrer Bezahlung durch die Auftraggeber auf der 
Grundlage des Planes der Umlaufmittel aus Eigenmit
teln und Krediten. Die Höhe des Eigenmittelanteils, 
mindestens jedoch 50 %, legt das übergeordnete Organ 
der Forschungs- bzw. Rationalisierungseinrichtung in 
Abstimmung mit der zuständigen Geschäftsbank fest. 
Dabei ist die schrittweise Angleichung des Eigenmittel
anteils an die für den jeweiligen Zweig getroffenen 
Regelungen anzustreben. Ist gegenwärtig der Mindest
eigenmittelanteil von 50 % noch- nicht erreicht, so ist mit 
der zuständigen Geschäftsbank die schrittweise Er
höhung des Eigenmittelanteils zu vereinbaren.

(3) Betriebe finanzieren die wissenschaftlich-techni
schen Leistungen, die sie im Aufträge anderer Betriebe, 
Organe usw. erbringen, bis zu ihrer Bezahlung durch 
die Auftraggeber im Rahmen ihres Planes der Umlauf
mittel. Diese Betriebe können mit Zustimmung der zu
ständigen Geschäftsbank zeitweilig freie Mittel des 
Fonds Wissenschaft und Technik vorübergehend auch 
zur Finanzierung von planmäßigen Umlaufmitteln ein- 
setzen.

(4) Aufwendungen für wissenschaftlich-technische 
Leistungen, die gemäß § 9 Abs. 1 dieser Anordnung ohne 
Wirtschaftsvertrag auf der Grundlage von Weisungen 
des übergeordneten Organs erarbeitet werden, können 
direkt aus Mitteln des übergeordneten Organs vorfinan
ziert werden. Die Einzelheiten der Vorfinanzierung sind 
vom Leiter des übergeordneten Organs festzulegen und 
mit der zuständigen Geschäftsbank abzustimmen, soweit 
die Vorfinanzierung in den Kombinaten und Betrieben 
bzw. Forschungs- und Rationalisierungseinrichtungen 
mit der Finanzierung aus Eigenmitteln und Krediten 
kombiniert ist. Die Vorfinanzierung von Aufwendungen 
durch andere Auftraggeber ist nicht zulässig.

VI.
Preisbildung für wissenschaftlich-technische Leistungen 

§13

(1) Die Preise für wissenschaftlich-technische Leistun
gen sind in Zusammenarbeit zwischen, Auftragnehmer 
und Auftraggeber zu ermitteln und in den Wirtschafts
verträgen als vorläufige Preise zu vereinbaren.

(2) Der Preis für wissenschaftlich-technische Leistun
gen besteht aus

— einem Kostenlimit, das die voraussichtlich anfallen
den kalkulationsfähigen Einzel- und Gemeinkosten 
enthält,

— einem Betrag in der zur planmäßigen Finanzierung 
des Prämienfonds erforderlichen Höhe (im folgenden 
Prämiengrundbetrag genannt).

(3) Der-Preis für wissenschaftlich-technische Leistun
gen ist nach folgendem Schema zu ermitteln und abzu
rechnen:

direkt zurechenbare Lohn- und Gehaltskosten 
+ direkt zurechenbare Material- und sonstige'Kosten 
+ Gemeinkosten 
= Selbstkosten 
+ Prämiengrundbetrag
= Preis der wissenschaftlich-technischen Leistung


